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1981 02 18 

.Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bundesministeriengesetz 1973 

geändert wird 

Der NationalrM hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesministeriengesetz 1973, BGBI. 
Nr. 389,.linder Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 56/1979 und 555/1979, wird wie folgt ,g,e­
ändert: 

1. Teil 1 Z 14 der Anla,ge zu § 2hM zu lauten: 
"Angeleg.enheLtenper FamilienpoLitik und des 
Bevölkerungswesens, der R:aumordnung, der 
Forschung und des Förderungswesens auf 
Sachgebieten, die nach dem Teil 2 dem Bun­
desministerium zur Besorgung zugew.iesen 
sind." 

2. Abschnitt A Z 2 des Teils 2 der Anlage zu 
§ 2 hat zu lauten: 

,,2. Informationstätigkeit der Regierung 

Dazu gehören insbesondere . auch: 
An.gelegenheiten der Infol1mat,ion der Regie­
rung; Information der öffentlichkeit über 
die Arbeit der Regierung. Pressedienst mit 

,Ausnahme der Angelegenheiten der Presse­
attaches; . Ve!1bindungsdienst zu den allge­
meinen Informationsmitteln Presse, Rund­
funk und Fernsehen. Angeleg.enheiten der 
österreichisdIen Staatsdruckerei - "Wiener 
Zeitung". 

3. Abschnitt A Z 5 des Teiles 2 der Anlage zu 
§ 2 hat zu lauten: 

"Allgemeine Angelegenheiten der staatlichen 
Verwaltung 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Allgemeine Angelegenheiten' der Organisa­
tion und des Verfahrens der Verwaltungsbe­
hörden, Kmter und sonstigen Einrichtungen, 
die Auf.gaben der staatlichen Verwaltung be­
sorgen. 
Allgemeine Angelegenheiten des Verwal­
tungsrechts einschließlich des Verwaltungs-

strafrechts und des V erwaltungsvollstrek­
kungsredlts. 

Allgemeine Angelegenheiten der automa­
tionsunterstützten Datenverarbeitung. 

Allgemeine Angelegenheiten der Hilfsmittel 
der Verwaltung. 

Angelegenheiten der Verwaltungsreform. " 

4. Ahschniu A Z 13 des Teiles 2 der Anlage zu 
§ 2 hat zu lauten: 

"Allgemeine Angelegenheiten der Informa­
tion und Dokumentation sowie des Daten­
schutzes" . 

5. Abschnitlt A Z 14 des Teiles 2 der Anlage zu 
§ 2 hat zu lauten: 

"Angelegenheiten der Archive" 

6. Abschnitlt E des Teiles 2 der Anlage zu § 2 
hat zu lauten: 

"E. BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUND­
HEIT UND UMWELTSCHUTZ 

1. Angelegenheiten des GesundheiUwesens 

. Dazu gehören .insbesondere auch: 

Allgemeine Gesundheitspolitik. 
Schutz vor Gefahren für den al1gemeinen 
Gesundheitszustand der Bevölkerung. 
Angelegenhei.ten der Gesundheitspflege, Ge­
sundheitserziehung und Gesundheitsbera­
tung .. Angelegenhe:i,ten der Gesundheitsvor­
sorge, soweit es sich nicht um Angelegen­
heiten der Sozialv.ersicherung handelt. 

Ang,elegenheiten der Arbeitsmedizin, soweit 
es sich nicht um Angelegen.heiten der Soz,ial­
versicherung oder des Arheitnehmerschutzes 
handelt. 
Angelegenheiten der Sportmedizin. 
Hygienewesen und Impfwesen. 
überwachung und Bekämpfung übertragha-
rer Krankheiten. . 
Allgemeine Angelegenheiten des Schutzes vor 
ionisierenden Strahlen. 
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2 625 der Beilagen 

Angeleg,enheiten der Kurorte und der na­
türlichen Heilvorkommen, der Heil- und 
Pflege anstalten und der Volkspflegestätten. 
Mediz·inisch·e Angelegenheiten des Behinder­
tenwesens, soweit es sich nicht um Angele­
genheiten der Sozialversicherung handelt. 
überwachung und Bekämpfung des Miß­
brauches von Alkohol und Suchtgiften. 
Apotheken- und Arzneimitteiwesen, Ange­
legenheitendes Verkehrs mit tierärztlichen 
Mitteln und De&infektionsmitteln; Pr,eisrege­
lung auf diesem Gebiet. 
A~gelegenheiten der Bundesapotheken. 
Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes in 
bezug auf Heilbehelfe und Gebrauchsgegen­
stände. 
Angelegenheiten des Suchtgift- und des 
Gi,ftverkehrs. 
Angeleg,enheit~n des Leichen- und Bestat­
tungswesens. 
A us-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
der öffentlichen Gesundheitsverwaltung. 

2. Allgemeine Angelegenheiten des Umwelt­
schutzes 

Dazu g.ehörcn insbesondere auch: 

Allgemeine Umweltschutzpolitik. 
Koordination auf allen Gebieten des Um­
wel tschu tzes. 
Allgemeine Angelegenheiten des Immissions­
schutzes. 
Angelegenheiten der Umweltanwaltschaft. 
Allgemeine Angtelegenheiten der Umweltver­
träglichkeitsprüfung. 
Angelegenheiten des Meß-, Auswerte- und 
Dokumentationswesens auf dem Gebiete des 
Umweltschutzes. 
Forschung auf dem Gebiete des Umwelt­
schutzes, soweit sie nicht in die Zuständig­
keit des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung fällt. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
der öffentlichen Umwekschurzverwaltung. 

3. Angelegenheiten des Natur- und Land­
schaftsschutzes sowie der Naturhöhlen und 
der Bundesanstalt für Wasserhaushalt von 
Karstgebieten 

4. Angelegenheiten' des Veterinärwesens . mit 
Ausnahme der Angelegenheiten, die von der 
Bundesanstalt für künstliche Besamung der 
Haustiere zu besorgen sind 

Dazu gehör'en :insbesondere auch: 

Angelegenheiten der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung. 
Angelegenheiten der Futtermittdhygiene 
und -kontrolle. 

Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung. 
. A.us-, Fort- und Weiterbildung des Personals 

der öffentlichen Veterinärverwaltung. 

5. Angelegenheiten der . Nahrungsmittelkon­
trolle 

Dazu gehören insbesondere auch: 

Angelegenheiten des Verkehrs mit Lebens­
mitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, 
kosmetischen Mitteln und Gebrauchsg,egen­
stä:nden. 
Nahrungsmittelhygiene. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
der öffentlichen Nahrungsmittelkontrolle. 

6. Angelegenheiten des Sanitäts- und Veteri-
. närpersonals 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Arzte, Tierärzte', Apo­
theker, Dentisten, Hebammen und sonstiger 
Sanitäts- und Veterinärpersonen einschließ­
lich der Angelegenheiten ihrer berufl.ichen 
Vertretung. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Arzte, 
Tierärzte und Pharmaz·euten nach ihrer Gra­
duierung sowie der sonstigen Sanitätsperso­
nen." 

7. Abschnitt J Z 7 des Teiles 2 der Anlage zu 
§ 2 hat zu l~uten: 

,,7. Angelegenheiten des Wasserrechts und der 
Wasserwirtschaft mit Ausnahme der wasser­
bautechnischen Angelegenheiten der Wasser­
straßen sowie der Wasserversorgung und 
Kanalisation 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Wasserwirtschaltliches Forschungs-, Ver-
suchs-, Prüfungs- und Kontrollwesen. 
Verwaltung des öffentlich,en Wassergutes, 
soweit diese nicht in die Zuständigkeit des 
Bundesminister,iums für Bauten und Technik 
fällt. " 

8. Abschnitt J Z 11 des Teiles 2 der Anlage zu 
§ 2 hat zu entfalLen. 

9. Abschni,tt J Z 12 bis 16 sind als Z 11 bis 15 
zu bezeichnen. 

10. Abschnitt K Z 31it. b des Teiles 2 der An­
lage zu § 2 hat zu lauten: 

"b) Arbeitnehmerschutzrecht ' 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Arbeitsmedizinische Angelegenheiten. 
Angelegenheiten des Lehrlingsschutzes und 
des Heimat'beitsschutzes; 
Arbeitsinspektorate mit Ausnahme der Ver­
kehrsinspektorate. 
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Artikel II 

(1) Dieses BundesgesetiZ tritt mit XXXXXXX 
XXXXin Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich des Art. I Z 1 di,e Bundesregie­
rung, hinsichtlich des Art. I Z 2, 3, 4 und 5 der 
Bundeskanzler, hinsichtlich des Art. I Z 6 der 
Bun.desminister für Gesundhei,t und Umwelt­
schutz, hinsichtlich des Art. I Z 7, 8 ,und 9 der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaf.t, 
hinsichtlich des Art. I Z 10 der Bundesminister 
für soziale V,erwaltung, ,betraut. 

Vorblatt 
Mit dem vorJ,tegenden Geset2)esentwul'lf soll der 

aHgemeine Wirkungsbereich des Bundesmini­
steriums für Gesundheit und Umweltschutzer-. 

weitert werden. Dies soll vor allem durch die 
übertragung der "allgemeinen Angelegenheiten 
des Umweltschutzes" in den Wil'lkungslbereich des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Um­
weltsch,utiZ geschehen. Darüber hinaus enthält der 
Entwurf auch eine Klarstellung des Wirkungsbe­
reiches des Bundeskanzleramtes. 

Durch ,den vorliegenden Entwurf ist - was die 
Knderungen im Wirkungsbereich des Bundes­
kanzleramtes anlan&t - keine finanzielle Mehr­
belastung zu erwarten, da diese Angelegenhe~ten 
bereits ,derzeit vom Bundeskanzleramt wahrge­
nommen werden. Auch die Knderungim allge­
meinen Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Gesundheit und UmweltschutiZ wird keine 
finanzielle MehrbeLastung mit sich bringen, ,da die 
sich daraus ergebenden Aufgaben mit dem vor­
handenen p.ersonal bewältigt werden können. 

Erläuterungen 

1. Allgemeiner Teil 

Der Nationalrat hat in seinen EntschIießungen: 
v.om 4. November 1976 und 6. Nov,em:ber1979 
den Wunsch zum Ausdruck gebrach,t, das Bundes­
ministerium für Gesundheit und Umwdtschutz 
mit verstärkten Kompetenzen auf dem Gebiet 
des Gesundheitswesens und vor allem auf dem 
Gebiet des Umweltschutzes auszustaHen.Nach 
der geltenden Regelung, ist dem Bundesministe­
rium für. Gesundheit und Umweltschutz auf dem 
Gebiete 'des UmweJt.schuwes lediglich ,die Koorldi­
n~erung sowie die Forschung - letztere allerdings 
nur tinsoweit: sie nich,t in die Zuständigkeit des 
Bundesminist,eriums für Wissenschaft und For­
schung fällt - über.tragen. Durch die vorg,eschla­
gene Neuregelung des allg,emeinen Wirkungsbe­
reiches des Bundesministeriums für Gesundheit 
und Umweltschutz soll ,den erwähnten Entschlie­
ßungen des Nat:ionalrates dadurch Rechnung ge­
trag,en werden, daß über die KoordinatioMer­
mächtigung hinaus die "allgemeinen Angd~gen­
heiten des Umweltschutzes" zur Gänze dem Bun­
desministe~ium für . Gesundheit . und Umwelt­
schut:z übertragen werden. Ferner soll durch d~e 
im Entwurf vorlieg,ende Regelung auch der allge­
meine W,irkungsbereich des Bundeskanzleramtes 
für einzelne Bel'eiche verdeutlicht werden. 

H. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. I Z 1 und 6: 

1. Angelegenheiten des G~suitdheitswesens: 

Die "Angelegenheiten des Gesundheitswesens" 
erfahren'durch Iden vorliegenden' Entwurf eine 
Neuumschre~bung mit dem Ziel,· den Umfang 

der - teilweise schon bisher vom Bundesmini­
sterium für Gesundheit und Umweltschutz 
wahrgenommenen - Aufgaben auf diesem Ge­
biet explizit zu mach·en. Dahei wurde der bisher 
verwendete Begriff der "Volksgesundheit" ent­
sprechend dem Wortlaut des Art. 10 Abs. 1 Z 12 
B-VG durch das Wort "Gesundheitswesen" er­
setzt. Damit wird insbesondere auch verdeut­
licht, daß die Angelegenheiten der Gesundheits­
pflege und -vorsorge, soweit 'die ärztliche Tätig­
keit auf den Unterricht und den Schulbereich ge­
richtet ist, in verfassungsrechtlicher Hinsicht dem 
Begriff des Schulwesens im Sinne des Art. 14 und 
14 a B-VG zuzuordnen sind und daher nicht dem 
allgemeinen Wirkungsbereich des Bundesministe­
rlums für Gesundheit und Umweltschutz zuge­
hören. 

Zu einzelnen Ber,eichen des Gesundhei.tswesens 
ist folgendes zu bemerken: 

Allgemeine Gesundheitspolitik: 

Die Erhaltung der Gesundheit liegt nicht nur 
im'EinZielinteress,e, 'sondern ist ein erstrangig.es 
gesellschafts politisches Anliegen. Eine erfolgver­
sprechende Gesundheitspolitik ·erfordert die EJ,"­
arbeitung und Verwil1klichung von Grundsatz­
programmen und Leitlinien. Dies soll mit dem an 
die Spitze der Umschrerbung' des Begriffes "Ge­
sundheitswesen" gestellten Ausdruck "allg,emeine 
Gesundheitspolitik."dokümentiert werden. 

Gesundheitspflege" Gesundheitsvorsorge, ~esund­
heitserziehuiig und Gesundheitsberatung: 

Neben der Eigenverantwortlichkeit des einzel~ 
nen fü: ein gesundheitsbewußtes- ILeben besteht 

2 
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4 625 der Beilagen 

· ein Interesse der Allgemeinheit an der Gesunder­
'. haltun,gder.IBevölkerung. nesha~b zählt die Ge-
sundheitserziehung und -beratung zu den vor­

•. dringlichsten ,Aufgaben des Bundesministeriums 
für Gesundheit und Umweltschutz. Die vorge­
schlagene Umschreibung dieses Tatbestandes wird 

.. dazu beitragen, die schon bisher von den Gesund­
': heitsbehörden wahrgenommenen Aufgaben der 
Gesundheitspflege und ·der Gesundheitsvorsorge 
deutlicher zu machen. 

1 Arbeitsmedizin : 

l' Bereits die Kundmachung des Gesamtministe­
~ riumsvom 8. August 1918 betr·effend die Enich­
! tung des Ministeriums für Volksgesun·dheit, 
~~ Rilll. N r. 297/1918, weist diesem Ressort eih­
:: schlägige Aufgaben zu. Der hohe gesundheits­
'ipolitische Stellenwert der Arbeitsmedizin r·echt­
~:fertigt es, dieses Teilgebiet der An,gelegenheiten 
"des Gesundheitswesens besonders zu erwähnen. 

i~ • 
I: Hygienewesen : 

· Aus systematischen Gründen soll die Lebens­
,'mittelhygiene, die einen wesentlichen Bestandteil 
lider Nahrungsmittelkontrolle badet, 'aus dem Zu­
!!sammenhang mit dem Hygienewesen gelöst und 
'i begrifflich mit der NahrungsmittelkontroHe ver­
i!bunden werden. 

, Der nunmehrige Begriff "Hygienewesen" ist 
'idem Inhalt nachdem bisherigen Begriff "Angele­
li genheiten der Hygiene" ·gleichzusetzen. 
'I 

,'Schutz vor ionisierenden Strahlen: 

Der "StraihlenschutJz~'ist im Sinne der Jud~ka­
,ttur des Verfassungs gerichtshofes (vgl. Erk. 
!ISlg. 3650/1959) ZJwar ein Teil des Schutzes vor 
liGefahren für den al1gemeinen Gesundheitszustand 
lider Bevölkerung, hedarf jedoch im Hinblick auf 
I!die Wichtigtkeit dieser .Aufgabe einer besonder.en 
!iHervorhebung im Rahmen ,des Wirkungsbereiches 
:ides iBundesministeriums für Gesundheit und Um­
ijweltschutz. 

IMedizinische Angelegenheiten des Behinderten­
!wesens: 

,Der bisher verwendete Begriff ;;Rehabilitation" 
:erscheint zu eng, um auch die von Geburt an be­
.'stehenden Behinderun,gen zu erfassen. Er soll da­
her durch die vorgeschlagene Formulierung ersetzt 
;werden. 

iApotheken- und Arzneimittelwesen, einschließlich 
I der Bundesapotheken, des Verkehrs mit tier-
· ärztlichen Mitteln und Desinfektionsmitteln 

sowie der Preisregelung auf diesem Gebiet: 

! Die vor,geschlageneFassung des Wirkungsberei­
ches des Bundesministeriums für Gesundheit und 
Umweltschutz 'Verz·ichtet darauf, die Angel~gen­
~heiten der 'Bundesapotheken als eigenen Punkt 

anzuführen und ordnet diese Angelegenheiten 
dem kpotheken- und Arzneimittelwes,enzu. 

2. Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschut­
zes: 

Die Angelegenheiten des Umweltschutzes faHen 
derzeit, soweit es sich nicht um die Koordination 
und die Forschung auf diesem Gebiet· handelt, in 
den allgemeinen Wirkungsbereich jeweils des 
Bundesminister.iums, ·dem dieiBesorgung des be­
treffenden umweltschutzrelevanten Sach.gebietes 
zugewiesen ist. niese Regelung geht ·davon aus, 
daß die Angelegenheiten des Umweltschutzes kein 
eigenständiges Verwaltungsgebiet darstellen, son­
dern mit der jeweiligen Verwaltungsmaterie ,in 
einem untrennbaren Zusammenhang stehen. Dem 
entspricht' auch die herrschende juristische iBe­
griffsbildung, derrzufo1ge ,der "Umwelts~utz" als 
ein Annex zur jeweiligen Verwaltungsmaterie 
gilt. Dieser Vorstellung folgt auch das Bundes­
ministeriengesetz, wenn es davon ausgeht, daß die 
von den einzelnen lBundesministerien wahrzuneh­
menden Angelegenheiten des Umweltschutzes 
zum Zeitpunkt des Inknfttretens des Bundes­
ministeriengesetzes bereits begrifflich in der Rege­
lung des allgemeinen Wirkungsbereiches dieser 
Bundesministerienenthalten waren (vgl. die Er­
läuterungen zur R V, 483 d. iBlg. XIII. GP, 524). 
An dieser Regelung soll - jedenfalls in ihrem 
System - 'durch den vorliegenden Entwurf keine 
Änderung eintreten! Darüber hinaus ist jedoch 
folgendes 'zu berücksichtigen: Bei dem vorstehend 
.entwickelten Begriffsverständnis bleibt außer iBe­
tracht, daß es auch Angelegenheiten des Umwelt­
schutzes gibt, die über den 'konkreten ,Zusammen­
hang einer bestimmten Verwaltungsmaterie 
hinausgehen oder für mehr als eine Vetwaltup.gs­
materie in gleicher Weise typisch sind. Die Be­
sorgung dieser Angelegenheiten, also der "allge­
meinen Angelegenheiten des Umweltsmutzes", 
soll nach dem vorliegenden Entwurf dem allge­
meinen Wirkungsbereich des Bundesminist,eriums 
für Gesundheit und Umweltschutz zugewiesen 
werden. nazuzählen beispielsweise die' Angele­
genheiten der Umweltanwaltschaft sowie die all­
gemeinen Angelegenheiten des IImmissionssmutzes 
und die allgemeinen Angelegenheiten der Um-
weltvertriglichkeitsprÜifung. . 

Damit ist klargesteLlt, daß die besonderen An­
gelegenheiten des Umweltschutzes, das sind aLso 
jene, ,di,e mrt einer bestimmten Verwaltungsma­
terie in ,einem untrennbar,en Zusammenhang ste­
hen und daher tür diese typisch sind, nach wie 
vor dem Wirkungsbereich des Bundesmini'steriums 
zuzuordnen sind, dem die jeweilige Hauptmaterie 
zugehört. Somit erfährt - um Beispiele zu nen­
nen - ,der allgemeine Wirkungshereichdes Bun­
desministeriumsfür Bauten und 'technik in An­
gelegenheiten des Straßenbaues, der allgemeine 
Wirkungsbereich .des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie in Angelegenhei­
ten des Gewerberechtes oder der allgemeine W,ir-
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kungsbereich des Bundesministeriums für Land­
und Forstwir·tschaft in Ang.ruegenheiien des Forst­
und Wasserrechtes durch diese Neuregelung des 
aUgemeinen Wirkungsbereiches des Bundesmini­
steriums für Gesundheit und Umweltschutz keine 
i'\nderung. 

Mit der umfassenden Zuordnung der "allge­
meinen Angeleg,enheiten des Umweltschutzes" 
zum Wirkungsbereich des Bundesminister·iums .für 
Gesundheit und Umweltschutz ist auch die Be­
deutung des Umweltschutzes als Staatsziel - für 
den Bereich der vel1fassungsrechtlichen Zuständig­
keit des Bundes - und damit als ,eine Au.fgabe 
der obersten Bundesverwaltung nachdrücklich 
unterstrichen. Damit ist alber die Bezugnahme auf 
die Angelegenheiten des Umweiltschutzes in Teil 1 
Z 14 der Anlage zu § 2 ,des Bundesministeri'enge­
se'tzes 1973, di,e der·zeit diese Funktion erfüllt, 
entbehrlich geworden. 

3. Angelegenheiten des Natur- und Landschafts­
schutzes sowie der Naturhöhlen und der Bun­
desanstalt für Wasserhaushalt von Karstgebie­
ten: 
Zur Wa.hrnehmung der Interessen des Bundes 

in Angelegenheiten des Natur- und Landschafts­
schutzes sowie der Naturhöhlen, die nach der 
Kompetenzverteilung des B-VG Landessache in 
Gesetzgebung und Vollziehung sind, ist derzeit 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft zuständig. 

Wegen der engen Verbindung ,dieser Bereiche 
mit den Angelegenheiten' des Umweltschutz·es ist 
es angebracht, diese Aufgaben dem Bundesmini­
sterium für Gesundheit und Umweltschutz zu 
übertragen. Das Speläologische Institut wurde mit 
BundesgeSietz BGBL Nr. 786/1974 in "Bundesan­
stalt für Wasserhaushalt von Karstgebieten" um­
benannt. 

4. Angelegenheiten des Veterinärwesens mit Aus-
nahme der Angelegenheiten, die von der Bun­

desanstalt für künstliche Besamung der Haus­
tiere zu besorgen sind: 
Die .Angleg,enheiten des Veterinärwesens bilden 

gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG einen eigenen 
Kompetenztatbestand. Daher erscheint es ange­
bracht, einen eigenen Tatbestand "Veterinärwe­
sen" auch im Bundesministeriengesetz vorzusehen. 

:gei der Herstellung und beim Verkehr mit 
Futtermitteln sind die Einhaltung hygienischer 
Vorschriften sowie die Futtermittelkontrolle für 
den Schutz der Gesundheit von Tieren und Men­
schen von bsonderer Wichtigkeit. Es erscheint 
daher notwendig, diese Teilgebiete des Veterinär­
wesens ausdrücldich anzuführen. Wetobewel1bs­
rechtliche Angelegenheiten der Herstellung und 
des Verkehrs von Futtermitteln sind dabei nicht 
vom Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz wahrzunehmen. 

Die Tienkörperbeseit,igung ist unbestrittener­
maßen ein wesentlicher !Bestandteildes Veterinär-

wesens, dessen Bedeutung eine ausdrückLiche An­
führung im lßundesministeriengesetz rechtfertigt. 

5. Angelegenheiten der Nahrungsmittelkontrolle: 

Entsprech·end der Terminologie des Art. 10 
Abs. 1 Z 12 B-VG: "Ernährungswesen 
einschließlich der Nahrungsmittelkontrolle" soll 
auch im IBundesministeriengesetz die Nahrungs­
mittelkontrolle als eigener Tatbestand angeführt 
werden, wdbei sich die Begriffsbildung des ~un­
desministeriengesetzes an jener des B-VG orien­
tiert. 

Zu Art. I Z 4: 

Durch diese Regehing soll vor allem klargestellt 
werden, daß dem LBundeskanzleramt die Koordi­
nation der generellen ,Planung des ,zweckmäßig.en 
Einsatzes sowie die allgemeine Prüfung der Wirt­
schaftlichkeit der automationsunterstützten Da­
tenverarheitung'.inder Bundesverwaltung obliegt. 
Den Bundesbetrieben obliegt au.ch weiterhin die 
Vornahme der für die E~fül1ung ihrer Dienst­
leistungsfunktionen notwendigen betriebsspezifi­
schen Planung auf dem Gebiet der automations­
unterstützten iDatenverar'beitung. 

Im Hinblick auf diese Neuregelung kann die 
bisherige Bezugnahme auf die "Ang.elegenheiten 
der Information und Dokumentation" .in Ab­
schnitt A Z 2 des Teiles 2 entfallen. 

Zu Art. I Z 7: 

Durch diese Regelung soll klargestellt werden, 
daß die Angelegenheiten der "Verwaltung des 
öffentlichen Wasserigutes" grundsätzlich .in den 
allgemeinen Wirkungsbereich des IBundesministe­
riums für Land- und 'Forstwirtschaft fallen. ' 

Zu Art. I Z 8 und 9: 

Vergleiche dazu die Ausführungen zum Begriff 
"Angelegenheiten des Natur- und Landschafts­
schutzes sowie der NatUlfuöhleneinschließlich der 
Bundesanstalt für Wasserhaushalt von Karstge­
bieten" im Art. I Z 6. 

Zu Art. I Z 10: 

Mit der Neuformulierung dieser Bestimmung 
soll der allgemeine Wirkungsbereich des Bundes­
ministeriums für Gesundheit und Umweltschutz 
in Angelegenheiten der Arbeitsmed~zin und jener 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
in Angelegenheiten des Al'beitnehmerschutzes ab­
gegrenzt werden. Im Hinblick auf die Identität 
.derBegriffe "Arbeitnehmerschutzrecht" ,in Ab­
schnitt K Z 3 lit. h des Teiles 2 der Anlage zu 
§ 2 und dem Begriff "Arbeitnehmerschutz" in 
A'bschnittF Z 2 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 
ist davon auszugehen, daß diese Grenzziehung in 
gleicher Weise auch für das Verhältnis zwischen 
den Angelegenheiten der Arbeitsmedizin und dem 
Arbe·itnehmerschutz für Arbeitnehmer im Berg­
bau gilt. 
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625 der Beilagen 

Gegenüberst~llung . 
Bis her i ger Tex t: Nun m ehr i ger' Tex t: 

Teil 1 Z 14 der Anlage zu § 2 

14. Angeleg,enheiten der Familienpolitik und 
des Bevölkerungswesens, der Raumordnung, 
der Forschung, des Förderungswesens und 
des Umweltschutz,es auf Sachgebieten, die 
nach dem Teil 2 dem Bundesministerium 
zur Besorgung·zugewiesen sind. 

14. AngeLegenheiten der Familienpolitik und des 
Bevölkerungswesens,der Raumordnung, der 
Forschung und des . Förderungswesens auf 
Sachgebieten, die nach dem Teil 2 dem Bun­
desministerium zur Besorgung zugewiesen 
:>ind .. 

Teil 2 Abschnitt A Z 2 

2. Informationstätigkeit der Regierung 

Dazu g·ehören insbesondere auch: . 
Angelegenheiten der Information und Do­
kumentation, Information der Reg1erung; 
Intormation der öffentlichkeit über die Ar­
heit der Regierung. Pressedilenst mi,t Aus­
nahme .der Angelegenheiten der Presseatta­
ches; Verbinclungsdienst zu den allgemeinen 
Informationsmitteln Presse, Rundfunk und 
Fernsehen. 

Angdegenheiten ,der österreichischen Staats­
druckerei - "Wien,er Zeitung". 

2. Informationstätigkeit der Regierung 

· Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Information· der Regie­
rung; Information der öffentlichkeit über 
die Arbeit der Regierung. Presse dienst mit 
Ausnahme der Angelegenheiten der Presse­
attaches; Vel"bindungsdienst zu den allge­
meinen InformationsmiHeln Presse, Rund­
funk und Fernsehen. Angelegenheiten der 
österreichischen Staatsdruckerei - "W,iener 

· Zeitung". 

Teil 2 Abschnitt A Z 5 

5. Allgemeine Angelegenheiten der staatlichen 
Verwaltung 

Dazu gehören insbesonde1"e auch: 
AUgemeine Angelegenheiten der Organisa­
tion und des Verfahrens der Verwaltungsbe~ 
hörden, Amter und sonstigen Einrichtun­
gen, die Aufgaben der staatlichen Verwal­
tung besorgen. 
Allgemeine Angelegenheiten des Verwal­
tungsrechts ,einschließlich des Verwaltungs­
strafrechtes und des Verwaltungsvollstrek­
kungsrechtes. 
Angelegenheiten der Hilfsmittel der Verwal­
. tung einschließlich der allgemeinen Angele­
genheiten des Einsatzes von elektronischen 
Datenverarbei tungsanlag,en. Verwaltungsre­
form. 

5. Allgemeine Angelegenheiten der staatlichen 
Verwaltung 
Dazu gehören insbesondere auch.: 
Allgemeine Angelegenheiten der Organisa­
tion und des Verfahrens der Verwaltungsbe­
hörden, Amter und sonstigen Einrichtungen, 
die Aufgahen der staatlichen Verwaltung be­
sorgen. 
Allgemeine Angelegenheiten des Verwal-

· tungsrechts einschließlich des Verwaltungs­
strafrechts und des Verwaltungsvollstrek­
kungsrechts. 

Allgemeine Angelegenheiten der automa­
tionsunterstüuzten DatenVlerarbertung . 
Allgemeine Angelegenheiten der Hilfsmittel 
der Verwaltung. 
Angelegenheiten der Verwaltungsreforlll' 

Teil 2 Abschnitt A Z 13 

13. Allgemeine Angelegenheiten der Informa­
tion und Dokumentation sowie des Daten­
schutzes· 

Teil 2 Abschnitt A Z 14 

14. Angelegenheiten der Archive 
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625 der Beilagen 7 

Bis her i g·e r Tex t: Nun m ehr i ger Tex t: 

Teil 2 Abschnitt E 

1. Koordinierung auf allen Gebieten des Um- E. BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUND-
weitschutzes. HEIT UND UMWELTSCHUTZ 

2. Forschung auf dem Gebiete ~es Umwelt­
schutzes, soweit sie nicht in die Zuständigkeit 
des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung fällt. 

3. Angelegenheiten der Volksgesundheit ein­
schließlich der Nahrungsmittelkontrolle. 

Daiu gehören insbesondere '-luch: 
Schutz vor Gefahren für den allgemeinen 
Gesundhei.tszustand der Bevölkerung. 
Überwachung und Bekämpfung übertragba­
rer Krankheiten. 
Impfwesenj Angel~enheiten der Hygiene 
einschließlich der Lebensmittelhy>giene. 
Angelegenheiten der Gesundheitspflege und 
der Gesundheitsvorsor~e. 
Schulg,esundheitspflege, -vorsorge, soweit sie 
nicht in die Zuständigkeit .des Bundesmini­
steriums ,für Unterricht und Kunst fallen. 
Angeleg·enhei,ten der Sportmedizin. 
überwachung und Bekämpfung des Miß­
ibrauchs von Alk<>hol und Suchtgiften. 
Medizinische Angelegenheiten .der RehabiLi­
t;I.tion. 
Angeleg,enheiten der Kurorte und natürli­
chen Heilvol'kommen, der Heil- und Pflege­
anstalten und der Volkspflegestätten. 
Angelegenheiten des Leichen- und Bestat­
tungswesens. 
Apotheken- und Arzneimittelwesen ein­
schließlich des Verkehrs mit tierärztLichen 
Mitteln und Desinfektionsmitteln sowie ein­
schließlich der Preisregelung auf diesem Ge­
biet. . 
Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes in 
bezug auf Heilbehelfe und Gebrauchsgegen­
stände. 
Angelegenheiten des Suchtgift- und des Gift­
venkehrs. 
Angdegenheiten des Veterinärwesens mit 
Aumahme der Angeleg.enheLten, die von der 
Bundesanstalt für künstliche Besamung der 
Haust~ere zu besorgen sind. ' 

Aus-, Fort- und Wei·terbildung des Personals 
der öffentlichen Gesundheitsv:erwaltung. 

1. Angelegenheiten des Gesundheitswesens 

Dazu gehören :in~besondere auch: 
All~emeine Gesundheitspolitik. 
Schutz vor Gefahren für den aIlgeme~nen 
Gesundheitnustand der Bevölkerung. 
Angelegenhei.ten der Gesundheitspflege, Ge­
sundheitserziehung und Gesundheitsbera- \ 
tung. Angelegenheiten der Gesundheitsvor, 
sorge, soweit es sich nicht um Angelegen­
he1ten der Sozialversich,erung handelt. 
Angdegenheiten der ArbeitsmediZlin, sowei.t 
es sich nicht um Angelegenheiten der Sozial­
versicherung oder des Arbeitnehmerschutzes 
handelt. . 
Angeleg.enhei ten der Sportmedizin. 
Hygienewesen und Lmpfwesen. 
überwachung und Bekämpfung übertragba­
rer Krankheiten. 
Allgemeine Angelegenheiten des Schutzes vor 
ionisierenden Strahlen. 
Angelegenheiten .der Kurorte und der na­
türlichen Heil vorkommen, der Heil- und 
Pflegeanstalten und der Volkspflegestätten. 
Medi~inische Angelegenheiten des Behinder­
tenwesens, soweit es sich nicht um Angele­
genheiten der Sozialversicherung handelt. 
überwachung und Bekämpfung des Miß­
brauches von Alkohol und Suchtgiften. 
Apotheken- und Arzneimittdwesen, Ange­
leg·enheiten des Verkehrs mit tierärztlichen 
Mitteln und Desilllfektionsm1tteln; Preisreg.e­
tung auf ,diesem Gebiet. 
Angelegenheiten der Bundesapotheken. 
Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes in 
bezug auf Heilbehelfe und Gebrauchsgegen­
stände .. 

Angelegenheiten des Suchtg1ft- und des 
Giftverkehrs. 
Angelegenheiten des Leichen- und Bestat­
otungswesens. 
Aus-, Fo1"t- und Weiterbildung des Personals 
der öff·entlichen Gesundheitsverwaltung. 

2. Allgemeine Angelegenheiten des Umwelt­
schutzes 

Dazu g.ehören insbesondere auch: 
Allgemeine Umweltschutzpolitik. 
Koordination auf allen Gebieten des Um­
weltschutzes. 
Allgemeine Angel~genh,eiten des Immissions­
schutzes. 
Angelegenheiten der Umweltanwaltschaft. 
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8 625 der Beilagen 

Bis her i ge r Tex t: 

4. Angelegenheiten des Sanitätspersonals und 
der Tierärzte. 

Dazu gehören insbesondere auch: 

Angelegenheiten der Ärzte, Tierärzte, Apo­
theker, Dentisten, Hebammen und sonstigen 
Sanitätspersonen einschließlich der Angele­
genheiten ihrer beruflichen Vertretung. 

Aus-, Fort- und Weiterbildung der Ärzte 
und Tierärzte sowie Pharmazeuten nach 
ihrer Graduierung. 
Aus-, Fort- und Wt~iterbildtmg der sonstigen 
SanLtätspersonen. 

5. Angelegenheiten der Bundesapotheken. 

Nunmehriger Text: 

Allgemeine AnlYelegenheiten der Umweltver-
träglichkeitsprüfung. ' 
Angelegenheiten ,des Meß-, Auswert,e- und 
Dokumentationswesens auf dem Gebiete des 
U mweltsmutzes. 
Forschung auf dem Gebiet des Umwelt­
schut7!es, soweit si,e nicht in d~e Zuständig­
keitdes Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung fällt. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
der öffentLichen Umweltschutzverwaltung. 

3, Angelegenheiten des Natur- und Land­
schaftsschutzes sowie der Naturhöhlen und 
der Bundesanstalt für Wasserhaushalt von 
Karstgebieten 

4. An'gelegenheiten des Veterinärwesens mit 
Ausnahme der Angelegenheiten, die von der 
Bundesanstalt für künstliche Besamung der 
Haustiere zu besorgen sind 

Dazu gehören ,insbesondere auch: 

Angelegenheiten der Schlachttier- und 
Fleisch u~ tersuch ung. 
Angelegenheiten der Futtermittelhygiene 
und -:kontrolle. 
Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
der öffentlichen Veterinärverwaltung. 

5. Angelegenheiten der Nahrungsmittelkon­
trolle ' 

Dazu g,ehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten des Verkehrs mit Lebens­
mitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, 
kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegen­
ständen. 
N ahrungsmi ttelhygiene. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
,der öffentlichen Nahrungsmittelkontrolle. 

6. Angelegenheiten des Sanitäts- und Veteri­
närpersonals 

Dazu gehör,en insbesonder,e auch: 

Angelegenheiten der Ärzte, Tierärzte, Apo­
theker, Dentisten, Hebammen ·und sonstiger 
Sanitäts- und Veterinärpersonen einschließ­
lich der Ange1egenhei>ten ihrer beruHichen 
Vertretung. 
Aus-, Fort- und W,eiterbildung der Ärzte, 
Tierärzte und Pharmazeuten nach ihrer Gra­
duierung sowie der sonstigen Sanitätsperso­
nen. 
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Bisheriger Text: Nun m ehr i ger Tex t: 

Teil 2 Abschnitt J Z 7 

7. Angelegenheiten des Wasserrechts und der 
Wasserwirtschaft mit Ausnahme der wasser­
bautechnischen Angelegenheiten der Wasser­
straßen sowie der Wasserversorgung und 
Kanalisation. 

Dazu gehören insbesondere auch: 

Wasserwirtscha,ftliches Forschungs-, Ver­
suchs-, Prüfungs- und Kontrollwesen. 

7. Angelegenheiten des Wasserrechts und der 
Wasserwirtschaft mit Ausnahme der wasser­
bautechnischen Angelegenheiten der Wasser­
straßen sowie der Wasserversorgung und 
Kanalisation 

Dazu g·ehören insbesondere auch: 

Wasserrwirtschaftliches Forschungs-, Ver­
suchs-, Prüfungs- und Kontrollwesen. 
Verwaltung des öffentlichen Wasser:gutes, 
soweit diese nicht in die Zuständigkeit des 
Bundesministel1iums für Bauten und Technik 
fällt. 

Teil 2 Absd:mitt J Z 11 

11. Angelegenheiten des Natur- und Land­
schaftsschutzes sowie der Naturhöhlen und 
des Speläologischen Institutes 

entfällt 

Teil 2 Abschnitt J Z 12 bis 16 

Abschnitt J Z 12 bis 16 sind als Z 11 his 15 
zu bezeichnen. 

Teil 2 Abschnitt K Z 3 lit. b 

b) Arbe i t ne h m ,e r s c hut z re c h t. 

Dazu gehören insbesonder,e auch: 

Angelegenheiten des Lehrlingssclmtz,es und 
des Heimaribei,tsschutzes; 

Arbeitsinspektorate niit Ausnahme der Ver­
kehrsar:beitsinspektorate. 

b) A rb e i t n ,e h me r.s c hut z r e c h t. 

Dazu gehör.en insbesondere auch: 
Arlbeitsmedizinische Angelegenheiten. 

Angelegenheiten des Lehrlingsschutzes und 
des HeiJIDal1beitSISchutzes; 

Arbeitsinspektorate mit Ausnahme d,er Ver­
kehrsinspektorate. 
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